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Vorwort zur Neuausgabe 2023

Lieber Leserinnen und Leser,

ich habe dieses Buch im Jahre 2014 geschrieben.

Voller Liebe für unseren Rechtsstaat. Mit all seinen Unzulänglich-
keiten.

Die Prinzipien des Rechtsstaates einzuhalten, ist einfach. Man 
muss es nur wollen.

Wie einfach diese Prinzipien sind, will Ihnen dieses Buch vermit-
teln. Es ist von daher aktueller denn je.

Mit herzlichen Grüßen

Karsten Dusse
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Vorwort zur Erstausgabe 2015

Die Welt, in der wir leben, wird immer komplizierter. Also brau-
chen wir auch immer mehr Gesetze.
Das ist totaler Humbug.
Die Welt, in der wir leben, ist nicht die Bohne komplizierter  
geworden als zu Zeiten der Zehn Gebote. Jeder Mensch wird  
geboren, und jeder Mensch stirbt. Die Grundbedürfnisse aller 
Menschen sind seit jeher Wärme, Nahrung und Schlaf. Störende 
Nachbarn gab es immer, Alkohol, Lügen und entsprechend vor-
schnell eingegangene Ehen ebenfalls. Daran hat sich weder durch 
die Globalisierung noch durch Facebook oder die Einführung der 
»heute«-App irgendetwas geändert.
Der einzige Unterschied ist, dass früher 10 Gebote völlig aus-
reichten, um alles Wesentliche zu regeln. Heute gilt es schon als 
Vereinfachung, wenn ein Paragraf weniger als 10 Absätze hat. Frü-
her war allerdings auch Moses Justizminister und nicht Heiko 
Maas.
Gesetze sollten, früher wie heute, dazu da sein, das Leben zu ver-
einfachen. Tun sie das nicht, sind die Gesetze schlecht. Zum 
Glück leben wir in einem Staat, in dem die schlechten Gesetze als 
Ausrutscher auffallen, und nicht die guten. Anders wäre blöd.
In diesem Buch geht es um das, was gut ist. Und das Gute im 
Rechtsstaat hat System. Dieses System und meine Begeisterung da-
für würde ich Ihnen gerne auf den nächsten Seiten näherbringen – 



22

oberflächlich genug, um nicht zu langweilen  – hintergründig  
genug, um nicht als oberflächlich zu gelten. Sprich: mit dem fun-
dierten Halbwissen eines durchschnittlichen Volljuristen.
Ein Volljurist ist ein Mensch mit zwei juristischen Staatsexamina. 
Das Halbwissen eines Volljuristen entspricht somit rein rechne-
risch dem geistigen Niveau eines Theodor von Guttenberg – der 
hat nur ein juristisches Staatsexamen, macht damit aber trotzdem 
auf dicke Hose.
Mit dem Halbwissen dieses Buches sollten Sie ebenfalls dazu in 
der Lage sein – zumindest vor Mitmenschen ohne jegliche juris-
tische Ausbildung –, erfolgreich so zu tun, als hätten Sie juristisch 
ziemlich was auf dem Kasten. Und nach der Lektüre dieses Buches 
haben Sie vielleicht ein wenig mehr Spaß am Rechtsstaat.

Mit besten Grüßen

Karsten Dusse
– Rechtsanwalt –



DER RECHTSSTAAT

Kurzzusammenfassung aller Regeln

§ 1  Kein Mensch ist vollkommen.
§ 2   Damit Menschen trotz § 1 miteinander leben können, brau-

chen sie Regeln.
§ 3   Regeln werden von Menschen gemacht. Da es keine voll- 

kommenen Menschen gibt, gibt es auch keine vollkommenen 
Regeln.

§ 4  Wer Ihnen etwas anderes erzählt, fällt unter § 1.
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Rechtsstaat? Was ist das denn?

Die Definition für Rechtsstaat ist relativ simpel:
»Alle haben immer die gleichen, einklagbaren Rechte.« Ver- 
wechseln Sie das bitte nicht mit einer ähnlichen klingenden Defi-
nition:
»Immer hat der oder die Gleiche alle Rechte, klagt aber trotz-
dem.« Letzteres ist die Definition für Ehe und bietet die wunder-
volle Möglichkeit, innerhalb des Rechtsstaates ganz legal seine 
Vorlieben für diktatorische Lebensformen auszuleben. Dazu aber 
gesondert im Kapitel »Die Ehe«.
Der Rechtsstaat ist keine vollkommene Welt, egal, ob Sie verhei-
ratet sind oder nicht. Der Rechtsstaat ist lediglich eine recht er-
folgreiche Möglichkeit, in einer unvollkommenen Welt zu leben. 
Philosophisch gesehen, ist es völlig unstrittig, dass wir Menschen 
nicht vollkommen sind. Das beruhigt. Damit können wir uns 
schon mal den Stress sparen, so tun zu müssen, als ob ein voll- 
kommenes Leben möglich wäre. Ist es nicht. Völlig egal, was 
Ihnen Parteien, ZDF-Sonntagsfilme oder die Werbung vor- 
gaukeln.
Bleibt also im Diesseits nur noch der Stress, mit der menschlichen 
Unvollkommenheit zu leben.
Eine Schwäche der menschlichen Natur ist es, dass der Mensch 
stets bereit ist, nach der Macht zu greifen, wie schon John Locke, 
der englische Philosoph, wusste. Je schwächer der Mensch, desto 
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größer der Machtwille. Das kann mitunter zu Nachbarschafts-
streitigkeiten und Weltkriegen führen.
Ein weitverbreitetes Hilfsmittel, Nachbarschaftsstreitigkeiten und 
Weltkriege zwischen unvollkommenen Machtmenschen nicht es-
kalieren zu lassen, sind Regeln. Zum Beispiel die des Nachbar-
schafts- oder des Völkerrechts.
Regeln sind also prinzipiell erst mal etwas Gutes.
Wie alles, was prinzipiell gut ist, lassen sich aber auch Regeln  
wunderbar verhunzen.

Die verschiedenen Regeln

Es gibt im Prinzip nämlich nur drei Arten von Regeln:

▷   Regeln von einem unfehlbaren Wesen außerhalb der Mensch-
heit.

▷   Regeln von einem unfehlbaren Menschen.
▷   Regeln von fehlbaren Menschen.

Regeln von einem unfehlbaren Wesen  
außerhalb der Menschheit

Menschen, die zwar einen großen Machtwillen, aber nicht das 
Rückgrat haben, persönlich zu ihrer Machtgeilheit zu stehen, er-
finden sich gerne eine höhere Legitimation. Die Verantwortung 
für den Irrsinn, den sie veranstalten, geben sie gerne einem Gott. 
Anstatt zu sagen: »Ich will nicht, dass ihr Spaß am Leben habt«, 
heißt es dann: »Gott will nicht, dass ihr Spaß am Leben habt.«
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Die Legitimation für ihre Macht ist in diesem Falle: »Weil Gott  
es so will.«
Dieses Prinzip gilt für die katholische Kirche genauso wie für  
den Islamischen Staat.
Mit diesem Prinzip können überteuerte Bischhofsbadewannen in 
Limburg genauso gerechtfertigt werden wie Massenenthauptun-
gen im Irak. Denn in einem solchen System werden die Regeln von 
Gott persönlich gemacht, vom jeweiligen Machthaber – natürlich 
nur stellvertretend – durchgesetzt, und Verstöße auf Erden wer-
den lediglich im einstweiligen Rechtsschutz vom Machthaber für 
Gott geahndet. Endgültige Urteile fällt ja erst nach dem Tod das 
Jüngste Gericht.
Ein solches System hat in der Regel den Nachteil einer negativen 
Klimabilanz. Die zahlreichen Scheiterhaufen belasten schlicht 
und ergreifend die CO2-Werte.

Regeln von einem unfehlbaren Menschen

Wer nach der Macht greift, weil er sich selbst ziemlich geil findet 
und obendrein auch die Eier dazu hat, das genauso schamlos zu 
sagen, der gründet einfach eine Diktatur. Ein Diktator braucht 
keinen Gott unter sich. Natürlich kann man jede Diktatur auch 
noch philosophisch damit untermauern, dass entweder die eigene 
Familie oder zumindest die eigene Rasse genetisch Güteklasse A 
sei, aber der Grundgedanke ist immer derselbe: Es gibt einen 
Chef, der sich ziemlich cool findet und daraus auch keinen Hehl 
macht.
Die Legitimation für Macht ist in diesem Falle: »Weil ich es so 
will.«
Und weil der Chef in der Regel auch multitaskingfähig ist, macht 
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er die Regeln nicht nur, er setzt sie auch durch und urteilt über 
Verstöße. Oder lässt dies tun, durch – meist uniformiertes – Per-
sonal.
Nach diesem Prinzip lässt sich Syrien genauso führen wie Arcan-
dor.
Der Nachteil eines solchen Systems besteht in der Regel darin, 
dass man nicht mehr entspannt Karneval feiern kann, weil alle 
Pappnasen mit Führungsverantwortung schon das ganze Jahr über 
in lustigen Kostümen durch die Gegend laufen.

Regeln von fehlbaren Menschen

Wer nach der Macht greift und einsieht, dass seine Vollkommenheit 
genauso limitiert ist wie die aller anderen Menschen, die ebenfalls 
nach der Macht greifen, der erkennt irgendwann drei Dinge:

▷   dass seine Mitmenschen genau das gleiche Recht auf Macht 
haben wie er selber,

▷   dass alle Menschen genauso fehlbar sind wie er selber und
▷   dass Gott sich das Ganze, wenn überhaupt, gerne einfach nur 

von oben anschaut.

Auf dieser Basis lässt sich dann mit den anderen, genauso ge- 
polten Menschen zusammen ein Staat bilden, in dem sich alle  
Beteiligten ihre Regeln selber geben.
Die Legitimation für Macht ist in diesem Falle: »Weil wir es so 
wollen.«
Der große Nachteil dieses Systems besteht darin, dass es kei- 
nen Gott und keinen Diktator gibt, dem man die Schuld geben 
kann, wenn sich herausstellt, dass manche der Regeln ziemlicher 
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Mumpitz sind. Dafür wird man in der Regel aber auch weder er-
schossen noch geköpft oder öffentlich verbrannt, wenn man diese 
Zweifel am System offen ausspricht.
Da fehlbare Menschen schnell überfordert sind, teilen sie sich die 
Arbeit. Die einen machen die Gesetze, die anderen setzen sie 
durch, und wer dann noch übrig ist und Lust hat mitzuarbeiten, 
darf zwei juristische Staatsexamina machen und über die Einhal-
tung der Regeln seitens der Bürger und seitens des Staates urteilen.
In dieser Art der Regelgebung sind die wesentlichen Elemente 
eines Rechtsstaates enthalten.
Während es solche Staatsformen immer gegeben hat, die ihre 
Macht von einem sehr coolen Gott oder einem noch geileren Men-
schen ableiten, ist die Staatsform »Rechtsstaat« eine vergleichbar 
junge Erfindung. 

Die Geschichte des Rechtsstaates

Die Aufklärer

Angefangen hat das Ding mit dem Rechtsstaat mit der Epoche der 
Aufklärung im 18. Jahrhundert. Bei der Aufklärung ging es damals 
nicht (nur) um den korrekten Gebrauch von Geschlechtsteilen, 
sondern eher um den korrekten Gebrauch von Gehirnen. Im Vor-
dergrund stand die Frage: Wie kann man eine Gesellschaft durch 
den Gebrauch von Vernunft verbessern?
Der erste Schritt, etwas besser zu machen, ist zunächst einmal, zu 
erkennen, was im herrschenden System eigentlich schlecht ist. In 
Gottesstaaten und Diktaturen ist allein die Äußerung einer solch 


